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Problematische Sektorengrenzen 
Spannungsver
hältnis 
zwischen 
medizinischem 
Bedarf, 
Wahrnehmung 
der Patienten 
und rechtlichen 
Rahmenbeding
ungen 

Wartezeiten auf Facharzttermin bei freien Kapazitäten im 
KH in manchen Regionen: Berichterstattung in den Medien 
über Vorkommnisse in der Usinger Klinik: Patient beschwert 
sich, dass keine Röntgenaufnahmen im KH gemacht wurde. 
Im Zeitungsartikel muss sich die GF mit dem (zutreffenden) 
Argument verteidigen, dass das KH bei Überweisung lediglich 
stationäre Patienten röntgen und diese Leistungen abrechnen 
darf.  
 
Zudem: Grenzen verschwimmen durch Telemedizin, siehe  
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Begriffe 
Krankenhauseinweisung Überweisung zum Facharzt 

Rechts-
grundlage 

§ 39 Abs. 2 SGB V als Teil der 
vertragsärztlichen Versorgung, § 73 
Abs. 2 Nr. 7, Abs. 4 SGB V 

§ 24 BMV-Ä 

Definition Verordnung einer KH-Behandlung Veranlassung einer erforderlichen 
diagnostischen oder 
therapeutischen Leistung durch 
einen anderen Vertragsarzt, MVZ 
oder ermächtigten Arzt 

Bedeutung Der Vertragsarzt bestätigt mit ihr, dass 
nach seiner Beurteilung eine ambulante 
Behandlung des Versicherten 
einschließlich häuslicher Krankenpflege 
nicht ausreichend und stationäre KH-
Behandlung geboten ist  

• Vorrang der ambulanten 
Behandlung 

• Krankenhauseinweisung ist 
subsidiär 
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Notwendigkeit der stationären Behandlung 

Abwägungsentscheidung des zuweisenden Arztes 

Ambulante 
Behandlung durch ihn 
selbst ausreichend? 

Ambulante 
Behandlung durch 
anderen 
Leistungserbringer 
ausreichend? 

Stationäre KH- 
Behandlung erforderlich? 
 
Ja, dann: 
• Aufklärung des 

Patienten über 
geeignete KH 

• Verwendung des 
Vordrucks zur KH-
Behandlung 

Kriterien: Ausschöpfung der ambulanten 
Möglichkeiten; Anzeichen für das Bestehen eines 
zeitkritischen Falles 
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Zulässigkeit der Verordnung von KH-
Behandlungen 

Angabe der 
Hauptdiagnose, 
Nebendiagnose 
(gem. 
Bestimmungen von 
§ 295 SGB V) & 
Begründung der 
Notwendigkeit einer 
stationären 
Behandlung 

Angabe von 
nächsterreichbaren, 
geeigneten KH  
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Obliegenheiten des niedergelassenen 
Zuweisers und des Krankenhausarztes anhand 
des Einweisungsprozesses gem. KE-RL GBA & 

gem. SGB V 
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Prozess der Einweisung gem. KE-RL & gem.  
SGB V 

niedergelassener  
Arzt 

Patient 
Obliegenheit Zuweiser: Unterrichtung und Beratung 

über  
Notwendigkeit der KH-Behandlung und geeignete KH 

(min. die zwei nächsterreichbaren KH) 

§ 4 KE-RL 

niedergelassener  
Arzt Patient 

Verordnung der KH-Behandlung 

Patient KH-Arzt 
Obliegenheit KH: Überprüfung 

der Notwendigkeit der KH-
Behandlung  

KH 

§ 2 Abs. 3 KE-RL iVm. § 39 
Abs. 1 S. 2 SGB V, 

Aufnahme des 
Patienten 

1
  

2
  

3
  

4
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Detailbetrachtung: Kooperationsverträge 

Ein niedergelassener Arzt, der einen Kooperationsvertrag mit dem KH 
hat, verordnet seinem Patienten eine KH-Behandlung. Im Anschluss 
begibt sich der Patient mit der KH-Einweisung in das KH mit dem der 
Arzt den Kooperationsvertrag hat. Der Patient wird dort von dem Arzt 
operiert, ohne dass ein Arzt des KH den Patienten zuvor gesehen und 
die Indikation geprüft hat.  
 
Liegt eine strafrechtlich risikofreie Krankenhauseinweisung durch den 
Patienten vor? 
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Prozess der Einweisung gem. KE-RL & gem.  
SGB V 

niedergelassener  
Arzt 

Patient 
Unterrichtung und Beratung über  

Notwendigkeit der KH-Behandlung und geeignete 
KH (min. die zwei nächsterreichbaren KH) 

§ 4 KE-RL 

niedergelassener  
Arzt Patient 

Verordnung der KH-Behandlung 

Patient KH-Arzt 
P: Überprüfung der 

Notwendigkeit der KH-
Behandlung  

KH 

§ 2 Abs. 3 KE-RL iVm. § 39 
Abs. 1 S. 2 SGB V, 

Aufnahme des 
Patienten 

1
  

2
  

3
  

4
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Die Haltung der AOK 

AOK aus dem Jahr 2017 
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Risiken bei einer “fehlerhaften“ 
Krankenhauseinweisung 

Mögliche Konsequenzen der Nichteinhaltung des oben aufgezeigten 
Einweisungsprozesses gem. KE-RL & gem. SGB V: 
 
• Korruptionsrisiko gem. §§ 299a, 299b StGB: Die Nichteinhaltung 

wird von der StA als Indiz für die Zuführung von Patienten gesehen 
(gilt nur bei Vorliegen eines Kooperationsvertrages), vgl. hierzu: 
Schneider/Ebermann, in: medstra 2018, S. 67 ff. 
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Risiken bei einer “fehlerhaften“ 
Krankenhauseinweisung 

Mögliche Konsequenzen der Nichteinhaltung des oben aufgezeigten 
Einweisungsprozesses gem. KE-RL & gem. dem SGB V: 
 
• Betrugsrisiko § 263 StGB: Die Nichteinhaltung kann zur 

mangelnden Abrechnungsfähigkeit der erbrachten Leistungen 
führen.  

• Trifft das KH der Vorwurf der Falschabrechnung, kann der 
niedergelassene Arzt wegen Beihilfe zum Betrug (§§ 263, 27 
StGB) zur Verantwortung gezogen werden. 
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Vertiefende Literatur 

in: medstra 2019, S. 11 ff. 



TEIL 2 
ERMÄCHTIGUNGSAMBULANZ 
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Einstiegsfall 

Chefarzt X verfügt über eine Ermächtigung der kassenärztlichen 
Vereinigung zur ambulanten Versorgung von GKV Patienten. Die 
Leistungen werden von Ärzten des Klinikums erbracht und als 
Leistungen des ermächtigten Arztes abgerechnet.  
 
Durfte der Arzt die Leistungen als seine eigenen abrechnen? 
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Vertretung vs. Delegation 

Arztvorbehalt der 
Leistung auf Grund 
von Ermächtigung 

Delegierbare 
Leistungen 

Höchstpersönliche 
(nicht delegierbare) 
Leistungen 

Ärztliche Mitarbeiter, 
die Aufsicht und 
Weisungen des 
Arztes unterstehen 

nichtärztliche 
Mitarbeiter, die 
Aufsicht und 
Weisungen des 
Arztes unterstehen 

Vertretung in 
Grenzen von § 32a 
Ärzte ZV möglich  

Achtung: Der nach §§ 95, 116 
SGB V persönlich ermächtigte 
Arzt kann Leistungen nicht 
durch andere Ärzte des KH 
erbringen lassen, weil er keine 
Ärzte anstellen oder Ärzte 
beschäftigen kann 

• Anamnese, 
• Indikationsstellung, 
• Untersuchung des Patienten 

einschließlich invasiver 
diagnostischer Leistungen, 

• Stellen der Diagnose, 
• Aufklärung und Beratung des 

Patienten, 
• Entscheidung über die 

Therapie und 
• Durchführung invasiver 

Therapien einschließlich der 
Kernleistungen operativer Ein-
griffe 
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Begriff der Ermächtigungsambulanz 

Legal definiert in § 116 SGB V: 
 
1Ärzte, die in einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Versorgungsvertrag (…) besteht (…), 
können, soweit sie über eine abgeschlossene Weiterbildung verfügen, mit 
Zustimmung des jeweiligen Trägers der Einrichtung, in der der Arzt tätig ist, 
vom Zulassungsausschuss (§ 96) zur Teilnahme an der vertragsärztlichen 
Versorgung der Versicherten ermächtigt werden. 2Die Ermächtigung ist zu 
erteilen, soweit und solange eine ausreichende ärztliche Versorgung der 
Versicherten ohne die besonderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
oder Kenntnisse von hierfür geeigneten Ärzten der in Satz 1 genannten 
Einrichtungen nicht sichergestellt wird.  
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Ermächtigungsambulanz 
• Ermächtigungsambulanz ist Ausnahmeregelung und kommt nahezu 

ausschließlich bei vertragsärztlichen Einzelfallleistungen vor, z.B.: 
− Gastroskopien 
− andere einzelne EBM-Ziffern. 

• Es gilt der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung, da 
Behandlungsvertrag direkt zwischen Arzt und Patient und nicht 
zwischen KH und Patient zustande kommt. 

• Ausnahme vom Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung in 
den Grenzen von § 32a Ärzte-ZV möglich: 
− Abwesenheit auf Grund v. Krankheit, Urlaub oder ärztlicher Fortbildung 

des ermächtigten Arztes, 
− Vertreter muss gleiche Qualifikation wie ermächtigter Arzt aufweisen, 
− Vertretung ist Beratungscenter der KV-Hessen zu melden u. 
− Höchstdauer der Vertretung von 3 Monaten. 
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Lösung Einstiegsfall 
Einstiegsfall:  
Chefarzt X verfügt über eine Ermächtigung der kassenärztlichen 
Vereinigung zur ambulanten Versorgung von GKV Patienten. Die 
Leistungen werden von Ärzten des Klinikums erbracht und als 
Leistungen des ermächtigten Arztes abgerechnet.  
 
Durfte der Arzt die Leistungen als seine eigenen abrechnen? 
 
Lösung:  
Die Leistungen waren nur durch den ermächtigten Arzt 
abrechenbar, weil der Behandlungsvertrag unmittelbar zwischen 
ihm und dem Patienten zustande gekommen ist und die 
Leistungen im Rahmen von § 116 SGB V nicht delegierbar sind. 
Keine Anhaltspunkte dafür, dass Voraussetzungen von § 32a 
Ärzte-ZV gegeben sind. 
 
 
 



NACHWORT AUS SICHT DES 
VERTEIDIGERS 
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Nachwort aus Sicht des Verteidigers 
• Prävention ist relevant. Trotz hektischem Praxisalltag müssen 

wesentliche rechtliche Voraussetzungen beachtet und die 
Prozesse im Alltag darauf eingestimmt werden. 

• Die Nichteinhaltung der sozialrechtlichen 
Leistungsvoraussetzungen kann strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen. 

• Kommt es zu einem Strafverfahren, ist das sog. 
Ermittlungsverfahren der entscheidende Abschnitt. Vielfach 
kann durch Verteidigung beeinflusst werden, ob es zu einer 
Verhandlung vor Gericht kommt.  
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